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Kapitel  1

Einleitung

Die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung stellt eines der schwerwiegendsten 
Delikte dar, die eine Person erleben kann. Insbesondere Vergewaltigung und sexuel­
ler Missbrauch sind Straftaten, die bei den Opfern nicht nur körperliche, sondern 
auch tiefgreifende psychische Schäden hinterlassen. Trotz der erheblichen Traumati­
sierung und der langfristigen Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen ist die 
rechtliche Anerkennung dieses Leids meist unzureichend. Dies zeigt sich in Deutsch­
land insbesondere an der Höhe der Schmerzensgelder, die den Opfern zugesprochen 
werden. Diese stehen bislang in keinem angemessenen Verhältnis zur Schwere und 
Dauer der erlittenen Traumata.

Die Rechtsprechungspraxis zum Schmerzensgeld bei Verletzung der sexuellen 
Selbstbestimmung ist inkonsistent und schwer prognostizierbar. Die gängige Praxis 
spricht grundsätzlich niedrige und stark schwankende Schmerzensgelder im Bereich 
von 10.000 € bis 50.000 € zu.1 Mitunter sind auch Fälle sehr schwerer Vergewaltigun­
gen betroffen. So sprach das LG Oldenburg für ein „unvorstellbares Horrorszenario“2 
20.000 € zu. Ähnlich dotierte das LG Münster eine „albtraumhafte Behandlung“ mit 
25.000 €.3 Für mehrfachen schweren sexuellen Missbrauch im Grundschulalter er­
hielt eine sechsjährige Schülerin 8.000 €.4 Ähnlich entschied das LG Bonn bei einer 
erheblichen psychischen Belastung nach einer Vergewaltigung mit 10.000 €5 oder das 
LG Magdeburg mit lediglich 5.000 €.6 Ferner sprach das LG Dresden für eine beson­
ders schwere Vergewaltigung 35.000 €7 sowie das LG Köln 10.000 €8 zu. Das LG Stral­
sund gewährte einem Kind für schweren sexuellen Missbrauch 8.000 €.9 Weiter ver­
hängte das LG Dessau-Roßlau 40.000 € für eine besonders schwere Vergewaltigung.10 
Das OLG Hamm bestätigte ein Schmerzensgeld in Höhe von 7.500 € für die Verge­

1  Slizyk, Handbuch Schmerzensgeld, Rn.  305; Born, in: FS Jaeger, S.  207, 220.
2  LG Oldenburg, Urteil vom 24.04.2016 – 4 KLs 80/15 – unveröffentlicht.
3  LG Münster, Schlussurteil vom 07.12.2017 – 02 O 229/17. 
4  LG Münster, Urteil vom 28.01.2011 – 010 O 187/10.
5  LG Bonn, Urteil vom 16.10.2020 – 21 KLs 220 Js 332/19-5/20.
6  LG Magdeburg, Urteil vom 23.11.2021 – 25 KLs 143 Js 24181/21.
7  LG Dresden, Urteil vom 07.04.2006 – 10 O 3131/05.
8  LG Köln, Urteil vom 31.01.2018 – 102 KLs 17/17.
9  LG Stralsund, Urteil vom 28.03.2019 – 526 Js 18527/18 pro Kind maximal 8.000 €.
10  LG Dessau-Roßlau, Urteil vom 28.04.2020 – 8 KLs 282 Js 23348/19.
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waltigung der behinderten Tochter.11 Das LG  Köln hielt ein Schmerzensgeld von 
10.000 € für die gewaltsame Entjungferung einer 14-Jährigen für angemessen.12

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die psychischen Schäden der Opfer oft nicht 
ausreichend berücksichtigt werden. Die bisher zugesprochenen Schmerzensgeldbe­
träge stagnieren seit Jahren und die Opfer bleiben mit einem Gefühl der Ungerech­
tigkeit und weiteren Traumatisierungen zurück. Die Höhe der Schmerzensgelder 
spiegelt weder die Schwere der Tat wider, noch trägt sie zur Genugtuung und Aus­
gleich des erlittenen Leids bei.

In den letzten Jahren kam gelegentlich Schwung in die stark kritisierte Rechtspre­
chungspraxis.13 Einzelne Urteile brachen aus dem Rahmengefüge aus und sprachen 
sechsstellige Schmerzensgeldbeträge zu. So sprach das LG Köln einem Missbrauchs­
opfer der katholischen Kirche 300.000 € zu.14 Zehn Jahre zuvor gewährte das 
LG Wuppertal einem 16-jährigen Opfer einer schweren Vergewaltigung 100.000 €.15 
Diese Urteile stehen in starkem Kontrast zur bisherigen Rechtsprechung. Diese An­
hebungen zeigen, dass deutlich höhere Entschädigungen möglich und auch gerecht­
fertigt sind. Trotz allem hat sich dies bislang in der Rechtsprechung nicht durchge­
setzt. Gerade mit der Entscheidung des LG Wuppertal war die Hoffnung auf einen 
Richtungswechsel16 verbunden, dieser blieb jedoch aus. Abzuwarten bleibt, ob die 
Entscheidung des LG Köln die erhoffte Wende bringen kann. Der Wandel, der sich 
durch diese Entscheidung abzeichnet,17 beschränkt sich bisweilen auf vergleichbare 
Fälle gegen die katholische Kirche, könnte aber auch für alle Missbrauchs- und Ver­
gewaltigungsopfer eine Zeitenwende bedeuten.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Fälle und der unzureichenden Schmer­
zensgeldpraxis ist eine deutliche Erhöhung der Schmerzensgeldbeträge unabding­
bar. Insbesondere in schweren Fällen müssen die Beträge deutlich angehoben 
werden.18 Angesichts der Rechtsprechungsentwicklung bei körperlichen Schwerst­
schäden19 muss dies auch bei schweren Vergewaltigungsfällen, die mit der Dauerhaf­
tigkeit von körperlichen Schäden vergleichbar sind, geschehen. 

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat in den letzten Jahrzehnten einen 
bemerkenswerten Wandel durchlaufen. Lange Zeit war dieses Rechtsgut nicht ausrei­
chend geschützt und in vielen Gesellschaften nicht in dem Maße anerkannt, wie es 

11  OLG Hamm, Beschluss vom 27.05.2008 – 9 W 11/08.
12  LG Köln, Urteil vom 31.01.2018 – 102 KLs 17/17.
13  Vgl. Slizyk, Handbuch Schmerzensgeld, Rn.  305 ff.; Jaeger, VersR 2023, 1193. 
14  LG Köln, NVwZ 2023, 1524.
15  LG Wuppertal, Urteil vom 05.02.2013 – 16 O 95/12.
16  Vgl. Slizyk, Handbuch Schmerzensgeld, Rn.  305 ff., der nun im Urteil des LG  Köln, NVwZ 

2023, 1524 einen Hoffnungsschimmer sieht.
17  LTO-Redaktion, Ein Vergleich, zwei Fälle verjährt, Legal Tribune Online vom 02.07.2024.
18  So auch Slizyk, Handbuch Schmerzensgeld, Rn.  307, der für sehr schwere Verletzungen einen 

Rahmen von 800.000 € bis 1.000.000 € vorschlägt.
19  Vgl. beispielsweise LG Limburg, Urteil vom 28.06.2021 – 1 O 45/15 mit einer Million Schmer­

zensgeld; sowie mit je 800.000 € LG Gießen, Urteil vom 06.11.2019 – 5 O 376/18; LG Aurich, Urteil 
vom 23.11.2018 – 2 O 165/12. 
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heute der Fall ist. Erst im Zuge des gesellschaftlichen Wandels und einer zunehmen­
den Sensibilisierung für die Rechte und die Würde des Einzelnen hat die Bedeutung 
der sexuellen Selbstbestimmung deutlich zugenommen. Die Kriminalstatistik zeigt 
eine steigende Tendenz bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Insbeson­
dere bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung sowie sexuellen Übergriffen ist ein 
Anstieg um 20 Prozent zu verzeichnen.20 Angesichts dieses stetigen Anstiegs von 
Vergewaltigung und Missbrauch ist die sachliche und gesellschaftliche Relevanz 
enorm. Die Entwicklung dieses neuen Bewusstseins spiegelt sich allerdings noch 
nicht in der Rechtsprechung wider. Opferschutz erfordert nicht nur eine gesellschaft­
liche oder strafrechtliche Aufarbeitung, sondern auch, die Anerkennung der Opfer 
ins Zentrum zivilrechtlicher Ausgleichsbemühungen zu stellen.

Die vorliegende Arbeit untersucht die aktuellen Entwicklungen und Herausforde­
rungen in der Bemessung von Schmerzensgeld bei sexuellen Gewaltdelikten und plä­
diert für eine angemessene Erhöhung der Schmerzensgeldbeträge, um den Opfern 
gerecht zu werden. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung erlebt nicht nur in der 
Gesellschaft einen Wertewandel, sondern auch im Strafrecht und wird zunehmend 
im bürgerlichen Recht gestärkt. (Kapitel  2). Die Doppelfunktion des Schmerzensgel­
des mit Schwerpunkt auf Ausgleich wird der Sonderstellung der Vergewaltigung 
nicht gerecht. Aufgrund der multidimensionalen Schäden wird die Doppelfunk­
tionslehre des Schmerzensgeldes hinterfragt und angepasst (Kapitel  3). Da der Ge­
setzgeber die Bemessung des Schmerzensgeldes in das Ermessen des Gerichts stell­
te,21 entwickelte sich in der Rechtsprechung ein spezifisches Bemessungssystem mit 
Leitlinien. Dies hat zur Folge, dass die Judikatur des Schmerzensgeldes einige Beson­
derheiten aufweist. Dieses System wird im Hinblick auf seine Vorzüge und Defizite 
bei Vergewaltigungen untersucht. Hierbei werden auch alternative Ansätze und neue 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Bemessung in den Blick genommen. (Kapitel  4). 
Daraus ergeben sich verschiedene gängige Bemessungskriterien, die hinsichtlich 
ihrer Bedeutung und ihres Ausmaßes für die Bemessung bei Vergewaltigungen ana­
lysiert werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Umgang mit psychischen 
Langzeitschäden sowie auf ökonomischen Entwicklungen, die in die Schmerzens­
geldbemessung einfließen (Kapitel  5). Des Weiteren werden die zivilprozessualen Be­
sonderheiten hinsichtlich der Reichweite des Streitgegenstands und deren Auswir­
kungen auf Nachforderungen oder nachträglichen Veränderungen betrachtet. 
Zuletzt werden prozessrechtliche Möglichkeiten zum besseren Umgang mit psychi­
schen Langzeitschäden aufgezeigt (Kapitel  6).

20  Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Polizeiliche Kriminalstatistik 2022, S.  14; 
Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Polizeiliche Kriminalstatistik 2023, S.  14, 44, vgl. 
auch Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Straftaten gegen Frauen und Mädchen steigen 
in allen Bereichen – Fast jeden Tag ein Femizid in Deutschland, Pressemitteilung vom 18.11.2024.

21  Vgl. Wortlaut des §§  253 Abs.  2 BGB, 287 Abs.  1 ZPO.



Kapitel  2

Wandel des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung

§  1 Herkunft und Ausprägung des Rechts

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat sich über Jahrzehnte entwickelt und 
ist – im Vergleich zu den anderen in §  253 Abs.  2 BGB geschützten Rechten – ein 
relativ neues Recht.1 Dieses unterliegt einem Wandel über die Zeit, welcher sich auch 
in einer zeitgemäßen und angemessenen Entschädigung widerspiegeln muss. Maß­
geblich hierfür sind der verfassungsrechtliche Stellenwert und die Verankerung im 
Bürgerlichen Gesetzbuch.

I. Rechtliche Verankerung 

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wird im Bürgerlichen Gesetzbuch in §  253 
Abs.  2 genannt und als schutzwürdiges Rechtsgut für einen Schmerzensgeldan­
spruch anerkannt. In diesem Zuge wurde dieses Recht in den Verjährungsvorschrif­
ten §§  197, 208 BGB aufgenommen und auch §  1361b Abs.  2 BGB schützt die sexuelle 
Selbstbestimmung neben Körper und Gesundheit explizit vor Einwirkungen durch 
den Ehepartner. 

Die sexuelle Selbstbestimmung ergibt sich aus Art.  2 Abs.  1 i. V. m. Art.  1 Abs.  1 GG. 
Bislang gibt es dennoch keine umfassende und einheitliche Konzeption dieses 
Rechts.2 Die Rechtsprechung schafft Anknüpfungspunkte3 und Konturen für dieses 
sich „neu entwickelnde“ Grundrecht. Der Sexualbereich betrifft die Privatsphäre 
eines Menschen und stellt damit eine besondere Ausprägung des allgemeinen Per­
sönlichkeitsrechts dar.4 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht selbst ist bereits Pro­
dukt richterlicher Rechtsfortbildung5 und wird durch die Verknüpfung mit Art.  1 GG 
als Leitlinie aufgewertet.6 Ziel ist ein Integritätsschutz,7 der die persönliche Auto- 
nomie und Entwicklung in der Gesellschaft gewährleistet.8 Die Gewährleistung der 

1  So bezeichnet auch Holzleithner, in: Lembke, Regulierung des Intimen, S.  31 die sexuelle 
Selbstbestimmung als „spätes“ Rechtsgut.

2  Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, S.  310.
3  Ebd.
4  Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  200.
5  Vgl. BGHZ 13, 334, 337; BVerfGE 27, 1, 6 f.
6  Dreier, in: Dreier, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  69; siehe auch deutlich in BVerfGE 27, 1, 6 f.
7  Dreier, in: Dreier, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  69.
8  Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, S.  185.
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freien Persönlichkeitsentfaltung bedeutet eine autonome Lebensgestaltung in der 
engeren persönlichen Lebenssphäre.9 Der Anknüpfungspunkt findet sich in den ver­
schiedenen Persönlichkeitssphären (Sozialsphäre, Privatsphäre, Intimsphäre),10 wo­
bei die Sexualität dem Bereich der Privatsphäre, meist eher der Intimsphäre, zu­
zuordnen ist.11 Aufgrund der umfassenden Tragweite bilden sich Fallgruppen aus 
diesem Recht heraus. Dabei lässt sich das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nicht 
pauschal dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zuordnen, sondern hat sich aus die­
sem als Ausprägung eines besonderen Autonomieschutzes12 und einer eigenständi­
gen Garantie13 entwickelt. Grundsätzlich kann daher jeder Mensch sein Verhältnis 
zur Sexualität festlegen und selbst darüber bestimmen, ob und in welchen Grenzen 
er Einwirkungen Dritter hinnehmen will.14 

II. Stärkung der Willensfreiheit

Das Strafgesetzbuch definiert in den §§  174 ff. einen Mindestschutzbereich der sexu­
ellen Selbstbestimmung.15 Durch die Verknüpfung mit §  823 Abs.  2 BGB eröffnet 
eine Verletzung dieses Rechts im Sinne des StGB in der Regel einen zivilrechtlichen 
Schadensersatzanspruch. Die strafrechtlichen Vorschriften bewahren primär die 
Willensfreiheit des Rechtsgutsträgers. Diese umfasst die Freiheit, seinen Willen je­
derzeit zu ändern, und zwar unabhängig von zuvor vereinbarten Bedingungen, Be­
ziehungen oder Gegenleistungen.16 Vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung 
des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung im Jahr 2016 waren die §§  177 ff. StGB 
noch als Nötigungsdelikte ausgestaltet.17 Mit der Novellierung wurde auf die aktive 
Wehrsetzung des Opfers verzichtet, sodass inzwischen die Ablehnung bzw. das 
„Nein“ zur sexuellen Handlung ausreicht.18 Gleichwohl ist der Schutzumfang vor 
Fremdbestimmung über die Sexualität nach wie vor Gegenstand öffentlicher Debat­
ten. So hat die EU eine einheitliche Regelung des Tatbestandes der Vergewaltigung 
vorgeschlagen, was jedoch letztlich gescheitert ist.19 Ziel war es, einen Sexualkontakt 

9  Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  147.
10  Rixen, in: Sachs, GG, Art.  2 Rn.  104; Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art.  2 Abs.  1 

Rn.  148.
11  Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, S.  185; Di Fabio, in: Dürig/Her­

zog/Scholz, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  200.
12  Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  200.
13  Dreier, in: Dreier, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  37.
14  Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art.  2 Abs.  1 Rn.  200; BVerfGE 47, 46, 73 – Sexual­

kundeerziehung.
15  Höpfner, in: Staudinger, BGB, §  253 Rn.  22.
16  BGH, NStZ 2023, 340, Rn.  21; BT-Drs.  18/12037, S.  23.
17  Schumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, StGB, §  177 Rn.  1.
18  BT-Drs.  18/8210, S.  9.
19  „Ja heißt Ja“ ist in Deutschland gescheitert, vgl. Schmid, Schutz vor Gewalt – nicht vor Verge­

waltigung, Tagesschau.de vom 07.02.2024; Gutschker, EU-Parlament will Vergewaltigung einheit­
lich bestrafen, FAZ vom 28.06.2023.

http://Tagesschau.de
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nur dann als einvernehmlich anzuerkennen, wenn eine vorherige Zustimmung vor­
liegt,20 um damit auch den Ausdruck des freien Willens stärker zu schützen. Der 
Schutz vor Vergewaltigung ist somit längst wiederkehrendes Motiv in Tageszeitun­
gen und sozialen Medien.21 Das Bewusstsein für die Brutalität und Häufigkeit sexu­
alisierter Gewalt in der Bevölkerung ist dadurch gestiegen. Nichtsdestotrotz muss 
der BGH noch im Jahr 2023 klarstellen, dass erzwungener Verkehr mit einer Prosti­
tuierten deren freien Willen missachtet und sie damit in ihrer sexuellen Selbstbe­
stimmung verletzt. 22 Angesichts der politischen Diskussion, der gesellschaftlichen 
Aufmerksamkeit sowie der strafrechtlichen Rechtsprechung, die den Aspekt der 
Willensfreiheit in den Mittelpunkt des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung ge­
rückt haben, muss dieser Aspekt nun auch in der zivilrechtlichen Bemessung mehr 
Berücksichtigung finden. 

III. Fazit

Die Entwicklung und insbesondere die Ausgestaltung der Schutzvorschriften im 
deutschen Recht hat lange gedauert und sich erst im Laufe des 21.  Jahrhunderts deut­
lich im Gesetz etabliert. Die fortwährende Diskussion über den Schutz von Frauen 
vor Gewalt sowie das steigende Bewusstsein und die zunehmende Sensibilisierung 
und Empathie für die Opfer verdeutlichen, dass sich ein umfassender Veränderungs­
prozess manifestiert. Aufgabe der Gerichte ist es, diesem Wertewandel in ihren 
Entscheidungen mitzutragen, um eine nachvollziehbare, gerechte und bürgernahe 
Rechtsprechung zu gewährleisten. 

§  2 Geschlechterrollen und ihre Entwicklung

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung war lange Zeit ein spezifisch weibliches 
Recht und hat sich erst über die Jahrzehnte zum heutigen Werteverständnis entwi­
ckelt. Diese Entwicklung ist bei der Bemessung von Schmerzensgeldern zu beachten. 

I. Verständnis der Rechtsgutverletzung

Eine billige Entschädigung für eine Rechtsgutverletzung ist nicht mehr geschlechts­
spezifisch, sodass heute auch Männer in den Schutzbereich fallen und Schmerzens­
geld fordern können.23 Bereits dadurch zeigt sich der Werte- und Entwicklungswan­
del des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. 

20  Ebd.
21  Vgl. beispielhaft Tagesschau, In Spanien gilt „Nur Ja heißt Ja“, Tagesschau.de vom 26.08.2022. 
22  BGH, NStZ 2023, 340, Rn.  20.
23  Oetker, in: MüKo BGB, §  253 Rn.  23.
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Früher war Vergewaltigung oder Missbrauch ein reines Frauendelikt. Durch die 
ursprüngliche Haftungsnorm des §  847 a. f. BGB wurden nur Frauen geschützt. Das 
Verständnis des durch eine Vergewaltigung verursachten Schadens beruhte auf dem 
damaligen Frauen- und Rollenbild. §  825 a. f. BGB schützte bis ins 19.  Jahrhundert 
die weibliche Geschlechtsehre. Schutzgut war in erster Linie die Ehre und damit 
einhergehende Reinheit der Frau.24 Damit sollten Schäden durch außerehelichen 
Geschlechtsverkehr reguliert werden. Schutzgut war demnach nicht die Selbstbe­
stimmung der Frau über sich und ihren Körper, sondern vielmehr der „Wert der 
Jungfräulichkeit“. Dieser Gedanke wurzelte in der gemeinrechtlichen Deflorations­
klage,25 weshalb zunächst nur unverheiratete Frauen geschützt wurden.26 Während 
heutzutage der strafrechtliche Schutz vor Vergewaltigung vor allem den Aspekt der 
Willensfreiheit ins Zentrum stellt, galt der Schutz damals vielmehr den Heirats­
chancen und des Ansehens als Jungfrau in der Gesellschaft. Erst im späteren Verlauf 
verabschiedete man sich von diesem Standpunkt und näherte sich dem Selbstbestim­
mungsgedanken an, sodass auch verheiratete Frauen Schadensersatzansprüche gel­
tend machen konnten.27 Damit wurde erstmals die Entscheidungsfreiheit der Frau 
über den Geschlechtsverkehr geschützt und nicht nur der Wert der Keuschheit. Trotz 
der Aufgabe der Differenzierung nach dem Familienstand schützte §  825 a. F. BGB28 
weiterhin nur das weibliche Geschlecht.29 Bis zum Ende des 19.  Jahrhunderts blieb 
die Vergewaltigung somit weiterhin ein Delikt, das eine bis dahin in Strafverfolgung 
und Justiz unterrepräsentierte30 Bevölkerungsgruppe betraf. Diese Unterrepräsenta­
tion von Frauen in den Entscheidungsgremien der Gerichte könnte dazu beigetragen 
haben, dass die Schmerzensgelder niedriger ausfielen. Insbesondere könnte dies dar­
auf zurückzuführen sein, dass in männlich dominierten Gremien Delikte, die vor­
nehmlich Frauen betreffen, als Randthemen wahrgenommen wurden. Zudem liegt 
die Vermutung nahe, dass den Entscheidungsträgern aufgrund des damals vorherr­
schenden Rollenbildes die immateriellen Schäden oft nicht ausreichend bewusst wa­
ren, was sich in niedrigen Schmerzensgeldbeträgen widerspiegeln könnte. 

Aufgrund der Tatsache, dass vor allem Frauen31 Opfer sexualisierter Gewalt wer­
den, hat sich die Differenzierung der Geschlechter lange gehalten. Erst mit dem Zwei­

24  Ebert, Pönale Elemente im deutschen Privatrecht, S.  469.
25  Vgl. Kilian, JR 2004, 309; Karner, ZEuP 1999, 318, 323; Stoll, Gutachten für den 45. DJT, Band I 

Teil  1, S.  26 und §  1300 BGB a. F. zum „Kranzgeld“, vgl. zum Kranzgeld beispielsweise BGH, NJW 
1956, 868.

26  Kilian, JR 2004, 309.
27  Kilian, JR 2004, 309, 310.
28  Fassung von Januar 1900 – Juli 2002. 
29  Büchner, Bestimmen zu sexuellen Handlungen, S.  7.
30  Werdes, in: Lange, Die Polizei der Gesellschaft, S.  196 ff. 
31  Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Polizeiliche Kriminalstatistik 2022, Ausge­

wählte Zahlen im Überblick, S.  44; Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Polizeiliche 
Kriminalstatistik 2023, Ausgewählte Zahlen im Überblick, S.  44; vgl. auch Bundesministerium des 
Inneren und für Heimat, Straftaten gegen Frauen und Mädchen steigen in allen Bereichen – Fast je­
den Tag ein Femizid in Deutschland, Pressemitteilung vom 18.11.2024.
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ten Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften im Jahr 2002 wur­
de aus dem geschlechtsspezifischen §  825 BGB eine Deliktsnorm, die jedermann 
schützt.32 Gleichzeitig wurde in §  253 Abs.  2 BGB der Begriff „sexuelle Selbstbestim­
mung“ eingefügt.33 Die sexuelle Selbstbestimmung findet sich nun losgelöst von den 
Ursprüngen des fragwürdigen Frauenbildes des §  825 a. f. BGB als eigenständiges, 
geschlechtsneutrales Recht im BGB. Die Aufnahme des Rechts in den abschließen­
den und kleinen Katalog der immateriellen Schadensersatzansprüche verdeutlicht 
die Aufwertung dieses Rechtsguts. Als Folge dessen müssen auch die in der Scha­
densbemessung festhängenden Denkstrukturen aufgebrochen und die Erheblichkeit 
der sexuellen Entscheidungsfreiheit erkannt werden.

II. Wertewandel in der Strafzumessung

Während der Wertewandel in der zivilrechtlichen Betrachtung noch nicht angemes­
sen berücksichtigt wird, hat er bereits in anderen Rechtsbereichen, insbesondere im 
Strafrecht, zu intensiven Diskussionen geführt. 

Im Zusammenhang mit der angemessenen strafrechtlichen Behandlung von Ver­
gewaltigungen wird aktuell ein Umdenken angestoßen, das auf dem veränderten 
Werteverständnis basiert. Diese Debatten werfen unter anderem die Frage auf, ob die 
Strafzumessung bei Sexualdelikten möglicherweise zu milde ausfällt.34 Während 
dieser Wertewandel im Zivilrecht noch nicht angekommen ist, zeigt sich im Straf­
recht bereits eine lebhafte Auseinandersetzung darüber, wie Sexualstraftäter zukünf­
tig bestraft werden sollten.35 

Das neue Verständnis von sexueller Selbstbestimmung beeinflusst somit die Straf­
zumessung und findet Eingang in die Strafjustiz. Um das Vertrauen in das Justiz­
system zu stärken, müssen Strafurteile nachvollziehbar sein und das Strafmaß die 
Erwartungen und Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigen.36 Dies stellt sicher, 
dass nicht nur dem Gesetz, sondern auch der Gesellschaft und dem allgemeinen 
Sicherheitsgefühl gedient wird. In gleicher Weise muss das modifizierte Verständnis 
von Vergewaltigung und Selbstbestimmung auch von den Zivilgerichten mitgetra­
gen werden. 

32  BT-Drs.  14/7752, S.  22; zuvor wurde durch die Gerichte mittels Art.  3 Abs.  2 GG eine verfas­
sungskonforme Auslegung erreicht.

33  BT-Drs.  14/7752, S.  26.
34  Vgl. Hoven/Rostalski, Übergriffe härter bestrafen, FAZ vom 27.12.2023; Hörnle, Werden Ver­

gewaltigungen und andere Sexualdelikte zu milde bestraft?, Spiegel vom 20.02.2024; Fischer, Sollten 
Richter bei Sexualstraftaten härter urteilen?, Legal Tribune Online vom 06.01.2024.

35  Vgl. hierzu auch die Debatte über den Tatbestand der Vergewaltigung mit der „Ja heißt Ja“-
Lösung, Schmid, Schutz vor Gewalt  – nicht vor Vergewaltigung, Tagesschau.de vom 07.02.2024; 
Tagesschau, In Spanien gilt „Nur Ja heißt Ja“, Tagesschau.de vom 26.08.2022; Gutschker, EU-Parla­
ment will Vergewaltigung einheitlich bestrafen, FAZ vom 28.06.2023.

36  Cerny, KriPoZ 2019, 62, 63 f.

http://Tagesschau.de
http://Tagesschau.de
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Die Dogmatik der Strafzumessung weist ähnliche Züge wie die der Schmerzens­
geldbemessung auf und zeigt, wie das neue Verständnis von Vergewaltigungen be­
rücksichtigt werden kann.

Die höchst individuelle Strafzumessung durch das Strafgericht beruht auf Straf­
zwecken, welche der Gesetzgeber durch eine nicht abschließende Aufzählung von 
Strafzumessungskriterien in §  46 StGB präzisiert hat. Das Gericht muss die einzel­
nen Kriterien in Bedeutung und Gewicht zur Bemessung der Strafe bewerten,37 ähn­
lich wie die Bewertung der Bemessungskriterien im Schmerzensgeldprozess. Auch 
die Strafzumessung beruht auf einer Gesamtbetrachtung aller Einzelumstände, die 
aber ebenso den allgemeinen Gerechtigkeitsgedanken und eine Gleichmäßigkeit des 
Strafens berücksichtigen soll.38 Durch den Wandel des geschützten Rechtsguts ver­
ändert sich auch die anzuerkennende Tragweite und Schwere des Delikts „Vergewal­
tigung“. Infolgedessen fallen die Verurteilungen wegen Sexualdelikten gemessen an 
der Schwere der Taten zu milde aus.39 Urteile, die das Werteempfinden der Gesell­
schaft oder einer bedeutenden Gruppe der Gesellschaft in der Strafzumessung nicht 
angemessen widerspiegeln, verfehlen ihre friedensstiftende und ausgleichende Funk­
tion. Das Rechtssystem muss daher die erlittenen Schäden ernst nehmen, um das 
Vertrauen in die Justiz nicht zu untergraben.

Diesen im Strafrecht in den Fokus rückenden Wertewandel gilt es auch im zivil­
rechtlichen Pendant zu berücksichtigen. Wenn auch die Strafzwecke andere Ziele 
verfolgen, muss die Zivilgerichtsbarkeit eine größere Sensibilität für die Schäden und 
die Eingriffsschwere von Vergewaltigungen entwickeln.

III. Fazit

Der Wandel des Frauenbildes im letzten Jahrhundert hat zu bedeutenden Verände­
rungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Vergewaltigung und Miss­
brauch geführt. Diese Entwicklung begann in der strafrechtlichen Bewertung und 
setzt sich bis heute fort. Sie zielt darauf ab, die Strafzumessung an die Vorstellungen 
des 21.  Jahrhunderts anzupassen. Während sich diese Veränderung im Strafrecht be­
reits abzeichnet, gilt es nun, dieses neue Verständnis auch in die Schmerzensgeld­
rechtsprechung zu integrieren. 

Die Justiz scheint jedoch in dieser Hinsicht noch hinter den gesellschaftlichen Ent­
wicklungen zurückzubleiben. Um den aktuellen gesellschaftlichen Standards gerecht 
zu werden, muss die Ziviljustiz ihre Ansätze überdenken und anpassen.

37  Heintschel-Heinegg v., in: BeckOK StGB, §  46 Rn.  33; Theune, NStZ 1986, 493, 495.
38  Kinzig, in: Tübinger Kommentar StGB, §  46 Rn.  58 ff. 
39  Ein Umdenken in Strafzumessung fordern Hoven/Rostalski, Übergriffe härter bestrafen, FAZ 

vom 27.12.2023.



Kapitel  3

Funktionen des Schmerzensgeldes

Die Ausgestaltung des Anspruchs auf billige Entschädigung und dessen Funktionen 
nehmen entscheidenden Einfluss auf die Bemessungsdeterminanten. Eine angemes­
sene Entschädigung richtet sich primär nach den Funktionen des Schmerzensgeldes; 
die Bemessungskriterien des Einzelfalles müssen sich aus diesen Funktionen ent­
wickeln. Dafür sind die Funktionen in ihrem allgemeinen Bedeutungsgehalt zu er­
mitteln und anschließend auf ihre Wirkungsweise bei sexualisierter Gewalt zu über­
prüfen. Dabei weisen Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung gegenüber den 
anderen Rechtsgütern des §  253 Abs.  2 BGB Besonderheiten auf.

Grundsätzlich steht dem Gericht der ersten Instanz nach §§  253 Abs.  2 BGB, 287 
Abs.  1 ZPO ein Entscheidungsspielraum bei der Schadensermittlung zu. Aus dieser 
Regelung ergibt sich eine eigene Dogmatik über die Bemessungsweise und deren 
Überprüfbarkeit in der Revision. Die Schätzung des Schmerzensgeldes als Teil der 
Beweiswürdigung obliegt dem Gericht der 1. Instanz, an dessen Feststellungen das 
Revisionsgericht im Rahmen seiner Nachprüfung gemäß §  559 Abs.  2 ZPO gebunden 
ist.1 Wegen des engen Prüfrahmens der Revisionsgerichte2 für das richterliche Er­
messen gemäß §  287 ZPO führt dies zu großen Spielräumen der 1. Instanz. Infolge­
dessen prägen vor allem die Entscheidungen der Eingangsgerichte die Schmerzens­
geldrechtsprechung. Der BGH als Revisionsgericht prüft lediglich, „ob das Ermessen 
ausgeübt worden ist, ob die Grenzen der Ermessensausübung eingehalten wurden 
und ob alle wesentlichen Umstände Beachtung gefunden haben.“3 Die Entscheidun­
gen des BGH zum Schmerzensgeld beschränken sich daher in der Regel auf die allge­
meinen Funktionsaufgaben.4 Aufgrund dieses eingeschränkten Prüfrahmens spielt 
die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Schmerzensgeld eine andere Rolle als bei 
anderen Rechtsfragen. Während die BGH-Rechtsprechung in anderen Kontexten die 
Beurteilung von Sachverhalten steuert, formuliert sie beim Schmerzensgeld eher all­
gemeine Grundsätze für die Bemessung. Im Rahmen des Ermessens sind die Funk­
tionen des Schmerzensgeldes durch die Instanzgerichte als Leitlinien des BGHs zu 
beachten und die Umstände des Einzelfalls hiernach entsprechend zu gewichten.5

1  Slizyk, Handbuch Schmerzensgeld, Rn.  420.
2  Zum Prüfrahmen der Berufungsgerichte siehe Kapitel  4 §  2 I.
3  BGH, NJW 2009, 993, 997.
4  Müller, Punitive Damages, S.  259.
5  Foerste, in: Musielak/Voit ZPO, §  287 Rn.  10, 10b; BGH, NJW 2016, 1718, 1727 f.
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